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Göddecke Rechtsanwälte: JUVE Handbuch 2009/10 listet Siegburger 

Kanzlei in der Rubrik „Ausgewählte Anlegerschutzkanzlei“ 

 
Zum wiederholten Mal hat das im November 2009 erschienene Handbuch die ausgezeichneten 
Wirtschaftskanzleien Deutschlands nominiert: darunter auch die Anwälte der KANZLEI 
GÖDDECKE aus Nordrhein Westfalen für den Bereich Kapitalanlegerschutz.  
 
In der Co-Publishing-Veröffentlichung im Handbuch zum Thema „Kapitalmarktschutz im Span-
nungsfeld – Gesetzgeber und Justiz gehen gegen `räuberische Aktionäre´ vor“ stellt die KANZLEI 
GÖDDECKE die jüngste im Jahre 2009 ergangene Rechtsprechung zum Aktionärsschutz vor. Sie 
geht einher mit den aktuell eingetretenen Gesetzesänderungen, die die Interessen von funktionie-
renden Unternehmen im Auge haben und weisen missbräuchlich agierende Anteilsinhaber in die 
Schranken. Ihnen kommt es nach einer empirischen Untersuchung augenscheinlich mehr auf das 
Wohl ihrer eigenen Geldbörse an, und sie handeln im Ergebnis zum Schaden der Aktiengesell-
schaft. 
 
Privatanleger und institutionelle Investoren sind in ihrer Stellung als Aktionäre nicht mehr voll-
kommen hilflos dem aggressiven Verhalten dieser `räuberischen Aktionäre´ ausgeliefert. Sie kön-
nen vielmehr – neben der Aktiengesellschaft, die unter dem Druck zu leiden hat – selbst die Initia-
tive zum Wohl des Unternehmens ergreifen.  
 

STELLUNGNAHME DER KANZLEI GÖDDECKE 
Die Auszeichnung des JUVE Handbuchs wiederholt in das Brevier der maßgeblichen Wirtschafts-
kanzleien aufgenommen zu sein, sieht die KANZLEI GÖDDECKE als Bestätigung ihrer Arbeit für 
die Interessen ihrer Mandanten. Gleichzeitig empfindet sie es als eine Verpflichtung, in der Zu-
kunft in diesem Sinne einzusetzen. 
 
Quelle: eigener Bericht 
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